
 

 
 
Sprechzeiten: 
Di. 08:00 Uhr - 12:00 Uhr 
 13:00 Uhr - 18:00 Uhr 
Do. 08:00 Uhr - 12:00 Uhr 
 13:00 Uhr - 16:00 Uhr 
Fr. 08:00 Uhr - 11:30 Uhr 

 
Auskunft erteilt: 
Rechtsamt 
Sachgebiet Ordnung und Sicherheit,  
Waffen- und Sprengstoffbehörde 
Bornsche Straße 2, 39340 Haldensleben 
Tel. 03904/7240 4223; 03904/7240 4202 
Fax: 03904/72405 4291 

 
 

Antrag auf Erteilung 
einer Erlaubnis zum 
Erwerb einer Kurzwaffe 
für Inhaber eines 
gültigen Jagdscheines 

Angaben zu Ihrer Person (bitte in Druckschrift ausfüllen) 

Familienname, (ggf. Geburtsname), Vornamen (Rufnamen bitte unterstreichen) 
 

Anschrift (PLZ, Ort, Straße, Hausnummer) 
 

Angaben zur Sache 

Waffenart 
 

 

Kaliber 
 

 

Hersteller (sofern bekannt) 
 

 

Herstellungs-Nr. (sofern 
bekannt) 
 

 

Modell (sofern 
bekannt) 
 

 

☐ Firma/Waffenhändler 

☐ Frau/Herrn 

Angaben zum Verkäufer (sofern bekannt) 

Name und Anschrift 
 

Name, Vorname, Geburtsdatum 
 

☐durch Voreintrag in meine beigefügte Waffenbesitzkarte ☐durch Eintragung in meine beigefügte Waffenbesitzkarte/in 

eine neue Waffenbesitzkarte 
zu erteilen. 
 

Das Bedürfnis weise ich durch Vorlage meines Jagdscheines, gültig bis zum     nach. 

Bei Voreintrag: 
 

Mir ist bekannt, dass ich den Erwerb der Waffe innerhalb von 14 Tagen unter Vorlage meiner Waffenbesitzkarte und des 
Erwerbsnachweises bei der Waffenbehörde anzuzeigen habe. 

Meine Angaben sind vollständig und entsprechen der Wahrheit. 

Unterschrift des Antragstellers 
 
 
 
 
 
 

X                                                                           

Angaben zur Erlaubnis 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich den Erhalt des Hinweisblattes nach Art. 13 

DSGVO und erkläre mich damit einverstanden. 

Geburtsdatum 
 

Ort, Datum 

Unterschrift des Antragstellers 
 
 
 

X                                                                                            


